
Indikator 3.32 (K)  

Angezeigte und anerkannte Berufskrankheiten, Land, Jahr 
 
Definition 
Berufskrankheiten weisen auf die Belastung der Gesundheit durch die Arbeitsumgebung und eine dadurch be-
dingte Beeinträchtigung der Lebensqualität hin.  
Berufskrankheiten sind gemäß § 9 SGB VII Krankheiten, die die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates als Berufskrankheiten bezeichnet und die Versicherte infolge einer den Versiche-
rungsschutz nach §§ 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit erleiden. Die Bundesregierung ist ermächtigt, in der 
Rechtsverordnung solche Krankheiten als Berufskrankheiten zu bezeichnen, die nach den Erkenntnissen der 
medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind, denen bestimmte Personengruppen 
durch ihre versicherte Tätigkeit in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind. Sie kann 
dabei bestimmen, dass die Krankheiten nur dann Berufskrankheiten sind, wenn sie durch Tätigkeiten in be-
stimmten Gefährdungsbereichen verursacht worden sind oder wenn sie zur Unterlassung aller Tätigkeiten ge-
führt haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich 
waren oder sein können. In der Rechtsverordnung kann ferner bestimmt werden, inwieweit Versicherte in Unter-
nehmen der Seefahrt auch in der Zeit gegen Berufskrankheiten versichert sind, in der sie an Land beurlaubt sind. 
Im vorliegenden Indikator werden die häufigsten angezeigten und anerkannten Berufskrankheiten dargestellt. 
Angezeigte Berufskrankheiten sind Verdachtsanzeigen, die noch der Prüfung bedürfen.  
 
Datenhalter 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) 
 
Datenquelle 
Dokumentation des Berufskrankheiten-Geschehens in der Bundesrepublik Deutschland 
 
Periodizität 
Jährlich, 31.12. 
 
Validität  
Sowohl Unfallanzeigen als auch Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit fließen in die statistischen Erhe-
bungen der Berufsgenossenschaften ein. Beim Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) 
laufen die Statistiken der gewerblichen Berufsgenossenschaften im Rahmen des Zentralen Informationssystems 
der gesetzlichen Unfallversicherung (ZIGUV) zusammen und werden dort ausgewertet (Quelle: HVBG). 
 
Kommentar 
In die Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) sind 68 Krankheiten aufgenommen (Stand 01.10.2002). 
Ausnahmsweise können in ganz besonderen Fällen auch dann Berufskrankheiten entschädigt werden, wenn sie 
noch nicht in der Liste aufgenommen sind, jedoch nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen die Voraus-
setzungen für eine Berufskrankheit erfüllen. 
Der Indikator gehört zu den Ergebnisindikatoren. 
 
Vergleichbarkeit 
Es gibt keinen vergleichbaren WHO- oder OECD-Indikator. Für den EU-Indikatorensatz sind Indikatoren zu 
Occupational Diseases vorgesehen. Der Indikator ist mit dem bisherigen Indikator 3.27 vergleichbar.  
 
Originalquellen 
• Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), 

http://www.hvbg.de/d/pages/presse/stat/bk.htm. 
• Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG): Dokumentation des Berufskrankheiten-

Geschehens in der Bundesrepublik Deutschland (BK-DOK, Schriftenreihe des HVBG). 
• Tabellenbereitstellung durch HVBG. 
 
Dokumentationsstand 
16.12.2002, nlga/HVBG/lögd 
 


